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Regeste

Niederlassungsbewilligung | Bürgerrecht und Ausländerrecht

Erwägungen

E. 1.1
A.________, geboren 1960, türkischer Staatsangehöriger, stellte am 2. Oktober 1989
erfolglos ein Asylgesuch in der Schweiz und wurde in der Folge in die Türkei
zurückgeführt. Auf das am 20. Januar 1998 erneut in der Schweiz gestellte Asylgesuch
wurde nicht eingetreten, wogegen A.________ Beschwerde erhob. Am 1. März 1999
heiratete er eine Schweizer Bürgerin und erhielt daraufhin eine Aufenthaltsbewilligung.
Trotz bald darauf erfolgter Trennung wurde die Aufenthaltsbewilligung von A.________
mehrmals verlängert und ihm am 11. März 2004 eine Niederlassungsbewilligung erteilt.
Am 7. Mai 2007 wurde die Ehe geschieden.

E. 1.2
Am 14. September 2017 ging beim Migrationsamt des Kantons Zürich ein Gesuch um
Wiedererteilung der Niederlassungsbewilligung ein. Am 26. Juni 2018 stellte das
Migrationsamt des Kantons Zürich fest, dass die Niederlassungsbewilligung von
A.________ erloschen sei, und wies ihn aus der Schweiz weg. Die dagegen erhobenen
Rechtsmittel wiesen die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich am 3. September 2019,
das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich am 1. April 2020 sowie das Bundesgericht mit
Urteil 2C_424/2020 vom 18. August 2020 ab.

E. 1.3
Mit Eingabe vom 8. Oktober 2020 wendet sich A.________ an das Bundesgericht und
beantragt eine Neubeurteilung.

E. 2.1
Entscheide des Bundesgerichts erwachsen am Tag ihrer Ausfällung in Rechtskraft ( Art. 61
BGG ). Eine nochmalige Überprüfung der einem Urteil des Bundesgerichts zugrunde
liegenden Streitsache ist grundsätzlich ausgeschlossen. Das Bundesgericht kann auf seine
Urteile nur zurückkommen, wenn einer der in Art. 121 ff. BGG abschliessend genannten
Revisionsgründe vorliegt. Die Eingabe vom 8. Oktober 2020 ist deshalb als
Revisionsgesuch entgegenzunehmen.

E. 2.2
Der Gesuchsteller bringt vor, er sei in der Schweiz verwurzelt und nur aus familiären
Gründen in die Türkei zurückgekehrt. Die definitive Rückkehr in die Türkei könne ihm
nicht zugemutet werden. Soweit diese pauschalen Ausführungen überhaupt relevant sind



und er sie nicht schon im Verfahren 2C_424/2020 vorgebracht hat, hätte er sie dort
vorbringen können und müssen. Der Gesuchsteller setzt sich weder mit den massgeblichen
Erwägungen des Urteils 2C_424/2020 vom 18. August 2020 noch mit den Voraussetzungen
einer Revision auseinander. Anhand der Begründung des Revisionsgesuchs ist nicht
ersichtlich, inwieweit ein Revisionsgrund erfüllt sein könnte. Auf das Gesuch ist deshalb
nicht einzutreten.

E. 3
Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten dem Gesuchsteller aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1
BGG ).
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